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Regeste
Revisionsgesuch gegen das Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts 1C_223/2016 vom 28. Juli 2016 | Strafprozess
Erwägungen
E. 1
Auf das Revisionsgesuch wird nicht eingetreten.
E. 2
Es werden keine Kosten erhoben.
E. 3
Dieses Urteil wird den Parteien, der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen, Untersuchungsamt Gossau, und der Anklagekammer des Kantons St. Gallen schriftlich mitgeteilt. Lausanne, 29. August 2016 Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung des Schweizerischen Bundesgerichts Der Präsident: Fonjallaz Der Gerichtsschreiber: Pfäffli
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